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Inhalt und Umfang der 
Schweigepflicht

Bei genauer Betrachtung gibt es

nicht nur eine einzige ärztliche

Schweigepflicht, sondern mindestens

vier Schweigepflichten. Dem Arzt

wird in verschiedenen Rechtsge-

bieten eine Verschwiegenheits-

verpflichtung auferlegt. Befugnisse

und Pflichten des Arztes zur Mittei-

lung von Patientengeheimnissen

sind ebenfalls in unterschiedlichen

Rechtsgebieten enthalten.

Zusätzlich zu der strafrechtlichen

Schweigepflicht nach § 203 StGB

wird der Arzt standesrechtlich zum

Schweigen verpflichtet. Maßgebend

für diese standesrechtliche Schwei-

gepflicht ist die Berufsordnung der

jeweiligen Landesärztekammer, die

sich an § 9 der Musterberufsordnung

für die deutschen Ärzte orientiert.

Hierzu kommt die zivilrechtliche

Schweigepflicht. Der Behandlungs-

vertrag, der zwischen Arzt und Pati-

ent besteht, verpflichtet den Arzt

nicht nur zur ordnungsgemäßen Be-

handlung, sondern legt ihm zugleich

die zivilrechtliche Nebenpflicht auf,

Geheimnisse des Patienten, die dem

Arzt anläßlich der Behandlung be-

kannt werden, für sich zu behalten

und nicht gegenüber Dritten zu of-

fenbaren. Gleiches gilt auf delikts-

rechtlichem Gebiet für die dem Arzt

insoweit obliegende Pflicht, das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht des Pa-

tienten zu schützen.

Eine arbeitsrechtliche Schweige-

pflicht obliegt dem Arzt im Verhält-

nis zu seinem Krankenhausträger in

Form einer arbeitsvertraglichen Ne-

benpflicht. Diese Nebenpflicht dient

einerseits dem Schutz des Patienten

vor Indiskretionen, hat andererseits

aber auch die Aufgabe, schützens-

werte „Betriebsgeheimnisse“ des

Krankenhausträgers zu wahren (vgl.

die ausdrücklichen Regelungen in

§ 9 BAT, den AVR usw.).

Schließlich sind die vielfältigen

Datenschutzregelungen von unmit-

telbarer Bedeutung für Inhalt und

E 1  Strafrecht

Die Ausübung der ärztlichen Heil-

kunde ist seit jeher untrennbar mit

der Pflicht des Arztes verbunden,

über alles zu schweigen, wovon er im

Rahmen des Behandlungsgesche-

hens Kenntnis erlangt. Erfolgreiches

ärztliches Handeln setzt unabding-

bar voraus, daß der Patient sich ge-

genüber seinem Arzt offenbaren

kann, ohne befürchten zu müssen,

daß unbefugte Dritte von diesen

Offenbarungen Kenntnis erhalten.

Die ärztliche Schweigepflicht ist

daher notwendiger Garant des  Ver-

trauensverhältnisses zwischen Arzt

und Patient, ohne den ein erfolg-

reiches und zugleich ethisch verant-

wortbares ärztliches Wirken nicht

vorstellbar ist.

In Zeiten zunehmender Verfügbar-

keit individueller Daten, eines ge-

steigerten „Datenhungers“ der Kran-

kenkassen und Verwaltungen und

gleichzeitig einer zunehmenden Sen-

sibilisierung der Bürger in diesem

Bereich ist die Problematik der ärzt-

lichen Schweigepflicht hochaktuell.

Ärztliche Schweigepflicht 
im Krankenhaus
Rechtsanwälte Dr. W. Bruns, Dr. M. Andreas, Dr. B. Debong, Karlsruhe

Die ärztliche Schweigepflicht dient ausschließlich dem In-

teresse des Patienten. Sie setzt sich gegenüber kollidie-

renden Interessen durch, wenn eine Erlaubnisnorm nicht

ausdrücklich die Offenbarung gestattet. Für die gesetzli-

che Krankenversicherung enthält § 301 SGB V einen Ka-

talog von übermittlungspflichtigen Informationen. Nur

bei begründeten Zweifeln im konkreten Einzelfall können

zusätzliche Angaben über den Medizinischen Dienst an-

gefordert werden.
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Umfang der ärztlichen Schweige-

pflicht. Seit dem wegweisenden

Volkszählungsurteil des Bundesver-

fassungsgerichts (BVerfGE 65, 1) ist

anerkannt, daß das Recht des Bür-

gers auf informationelle Selbstbe-

stimmung gemäß Art. 2 Abs. 1, Art. 1

GG ein Grundrecht darstellt. Dieses,

in seiner Tendenz wegweisende und

begrüßenswerte Urteil führte aller-

dings in der Folgezeit zu einer Viel-

zahl völlig unübersichtlicher, sich

schnell ändernder „bereichsspezifi-

scher“ Regelungen, die zwar einer-

seits eine erhebliche praktische Re-

levanz besitzen, andererseits aber

schon für Juristen schwer überschau-

bar und handhabbar sind.

Im Zentrum der nachfolgenden

Darlegungen steht die strafrecht-

liche Schweigepflicht des Arztes

nach § 203 StGB, weil diese auch für

die Verschwiegenheitspflichten prä-

gend ist, die dem Arzt in anderen

Rechtsgebieten auferlegt werden.

Bei einer Verletzung der strafrecht-

lichen Schweigepflicht droht zudem

die Bestrafung des Arztes, d.h. eine

sehr schwerwiegende Rechtsfolge.

Die Bestrafung von Ärzten wegen ei-

ner Verletzung der ärztlichen Schwei-

gepflicht kommt in der Praxis zwar

nur sehr selten vor. In zivil-, arbeits-

oder kassenarztrechtlichen Ausein-

andersetzungen sind Inhalt und Um-

fang der strafrechtlichen Schweige-

pflicht des Arztes aber häufig ent-

scheidende Vorfragen.

§ 203 StGB verbietet dem Arzt, ein

ihm anvertrautes Geheimnis des

Patienten unbefugt zu offenbaren.

TITELTHEMA

Die ärztliche Schweigepflicht umfaßt

alle Tatsachen, die dem Arzt im Zu-

sammenhang mit der Ausübung sei-

nes Berufes bekannt werden.

Die Rechtsprechung geht dabei so-

gar so weit, daß sie selbst die Tatsa-

che, daß sich jemand in die Behand-

lung des Arztes begeben hat, der ärzt-

lichen Schweigepflicht unterfallen

läßt.Wenn dieser Umstand dem Drit-

ten aber bereits bekannt ist, ist die

Identität des Patienten für diesen

Dritten kein vom Arzt zu wahrendes

Geheimnis mehr. Dem Krankenhaus-

träger ist die Identität aller stationä-

rer Patienten seines Krankenhauses

bekannt. Der Arzt braucht also nicht

aus Gründen der ärztlichen Schwei-

gepflicht die Identität der sta-

tionären Patienten seiner Abteilung

gegenüber der Krankenhausverwal-

tung geheimzuhalten. Gleiches gilt

für Patienten, die ambulante Insti-

tutsleistungen des Krankenhauses

(z.B. ambulante Operationen oder

ambulante Notfallbehandlungen bei

entsprechender Ausgestaltung des

Chefarztdienstvertrages) in An-

spruch nehmen. Die Identität des Pa-

tienten, der sich in die ambulante Be-

handlung des Chefarztes im Rahmen

der diesem genehmigten Ne-

bentätigkeit begibt, ist dagegen

grundsätzlich auch gegenüber der

Krankenhausverwaltung geheimzu-

halten (vgl. aber § 301 Abs. 5 SGB V).

Allein die allgemeine Kenntnis von

einer Tatsache schließt deren Eigen-

schaft als „Geheimnis“ aus.

Anvertraut ist dem Arzt ein Ge-

heimnis schon dann, wenn der Arzt es

anläßlich seiner beruflichen Tätig-

keit erfährt. Ob das Geheimnis mit

der Behandlung in Zusammenhang

steht, ist unmaßgeblich. Nur die aus-

schließlich private Kenntnisnahme

läßt die ärztliche Schweigepflicht

entfallen.

Die Befugnis zur Offenbarung kann

sich nur ergeben aus:

• Einer gesetzlichen Offenbarungs-

erlaubnis,

• einer gesetzlichen Offenbarungs-

verpflichtung,

• dem Einverständnis des Patienten

mit der Offenbarung,

• in Extremfällen auch zum Schutz

eines höherwertigen Rechtsguts

(rechtfertigender Notstand gemäß

§ 34 StGB) 

Schweigepflicht und Offenbarungs-

befugnis stehen in einem Regel-Aus-

nahme-Verhältnis, d.h. die Schweige-

pflicht ist die Regel, die nicht näher

begründet zu werden braucht. Die

Offenbarungsbefugnis stellt dagegen

eine Ausnahme dar, die einer beson-

deren Rechtfertigung bedarf. Eine

Befugnis zur Offenbarung bedeutet

noch nicht, daß der Arzt zur Offenba-

rung verpflichtet ist.

Sofern es keine gesetzliche Mittei-

lungspflicht gibt, kann der Arzt al-

lenfalls aufgrund seines Arbeitsver-

trages zur Offenbarung verpflichtet

sein. Der Arbeitsvertrag kann den

Arzt aber nur dann zur Übermittlung

personenbezogener Patientendaten

verpflichten, wenn die Offenbarung

der Patientendaten nicht gegen die

ärztliche Schweigepflicht verstößt.

Die strafrechtliche ärztliche Schwei-

gepflicht setzt sich im Konfliktfall ge-

genüber kollidierenden Rechts- oder

Vertragspflichten durch.

Patientenschutz durch 
Verschwiegenheit

Es muß mit Nachdruck betont werden,

daß die ärztliche Schweigepflicht

nach § 203 StGB ausschließlich dem

Schutz des Patienten dient. Das

Rechtsgut der ärztlichen Schweige-

pflicht läßt sich wie folgt beschreiben:

Der Patient ist unabweisbar darauf

angewiesen, Ärzte in Anspruch zu

nehmen. Wirksame Hilfe kann er von

ihnen zumeist nur erwarten, wenn er

sich rückhaltlos offenbart und sie zu

Mitwissern von Angelegenheiten sei-

Der Arzt muß sich also vor jeder Offenba-

rung personenbezogener Patientendaten

fragen:

1. Handelt es sich bei den Tatsachen, die

ich offenbaren will, um Geheimnisse?

2. Ist mir das Geheimnis als Arzt anver-

traut oder bekannt geworden?

3. Bin ich zur Offenbarung befugt?
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bung, Speicherung und Übermitt-

lung seiner Daten einholen. In fast al-

len Krankenhäusern geschieht dies

heute auch mit der Aufnahme des Pa-

tienten im Krankenhaus. Kommt es

im übrigen zu Unstimmigkeiten oder

bestehen Zweifel über den Umfang

der ärztlichen Offenbarungsbefug-

nisse, sollte vor der Offenbarung

Rechtsrat im konkreten Einzelfall

eingeholt werden. Nicht das Schwei-

gen des Arztes ist rechtfertigungsbe-

dürftig, sondern die Offenbarung von

Patientengeheimnissen. Bis zur

Klärung gilt:

Darüber hinaus empfiehlt sich die

Einschaltung des betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten. Ein solcher

muß nach fast allen länderspezifi-

schen Regelungen in den öffentlich-

rechtlichen und privaten Kranken-

häusern bestellt werden. Für die

kirchlichen Häuser gelten - soweit

vorhanden - eigenständige kirchen-

rechtliche Regelungen.

Da die ärztliche Schweigepflicht

den Patienten schützt, ist nur der Pa-

tient zur Einwilligung befugt. Eine

Einwilligung von Angehörigen ist da-

her grundsätzlich unbeachtlich. Die

ärztliche Schweigepflicht gilt auch

gegenüber Angehörigen und über

den Tod des Patienten hinaus.

Sofern eine ausdrückliche oder

schlüssige Einwilligung des Patien-

ten nicht vorliegt, kann eine mut-

maßliche Einwilligung des Patienten

in eng begrenzten Ausnahmefällen

angenommen werden. Dies gilt etwa

bei Mitteilungen gegenüber nachbe-

handelnden Ärzten, bei willensun-

fähigen oder verstorbenen Patien-

ten. Allerdings ist auch bei der mut-

maßlichen Einwilligung Vorsicht ge-

boten. Maßgebend ist hierfür immer

der mutmaßliche Wille des indivi-

duellen Patienten. Die mutmaßliche

Einwilligung darf nicht dazu miß-

braucht werden, einen tatsächlich

vorhandenen entgegenstehenden

Willen des Patienten zu unterlaufen.

Das Selbstbestimmungsrecht des

Patienten muß auch bei der Geheim-

nisoffenbarung beachtet werden.

Aus diesem Grund ist es auch

erforderlich, zuvor die - aus Beweis-

gründen schriftliche - Einwilligung

des Patienten einzuholen, bevor Pa-

tientendaten an eine privatärztliche

Verrechnungsstelle gegeben werden.

Der Bundesgerichtshof hat in seinem

wegweisenden Urteil vom 20.5.1992,

ArztR 1992, 329 ff. entschieden, daß

die Abtretung ärztlicher Honorar-

forderungen an Verrechnungsstellen

sittenwidrig und nichtig ist, wenn der

Patient nicht vorher zugestimmt hat.

Da die Ärzte auch untereinander

schweigepflichtig sind, dürfen Pati-

entendaten zwischen Ärzten grund-

sätzlich nur dann weitergegeben

werden, wenn eine mutmaßliche

oder tatsächliche Einwilligung des

Patienten gegeben ist. Die standes-

rechtliche Pflicht zur ärztlichen

Zusammenarbeit, die in § 29 der

Musterberufsordnung statuiert ist,

ändert hieran nichts.

Sofern eine Einwilligung des Pa-

tienten nicht vorliegt, kann sich eine

Offenbarungsbefugnis nur aus son-

stigen ausdrücklichen gesetzlichen

Vorschriften ergeben. Diese weit ver-

streuten gesetzlichen Offenbarungs-

befugnisse weisen alle ein gemein-

sames Merkmal auf: Nur die zur

Zweckerreichung notwendige Offen-

barung von Patientengeheimnissen

ist auch erlaubt. Der Arzt darf daher

nicht unreflektiert alles übermitteln,

was er weiß, sondern nur die unab-

dingbar erforderlichen Patienten-

daten. Eine Offenbarungsbefugnis

scheidet aus, wenn eine Anonymisie-

rung in gleicher Weise wie eine

Offenbarung von Patientengeheim-

TITELTHEMA

nes privaten Lebensbereichs macht.

Anderenfalls bliebe ihm oft nur die

Wahl, entweder eine Offenbarung sei-

ner Privatsphäre gegenüber Dritten in

Kauf zu nehmen oder aber auf eine

sachgemäße ärztliche Behandlung

von vornherein zu verzichten.

Es ist wichtig, den Sinn und Zweck

der ärztlichen Schweigepflicht zu be-

tonen, weil Offenbarungsersuchen,

die an den Arzt herangetragen wer-

den, häufig als vernünftig, nachvoll-

ziehbar und „moralisch höherwer-

tiger“ erscheinen, als die Geheim-

haltungsinteressen des Patienten.

So ist das Interesse von Polizei oder

Staatsanwaltschaft, sich zur Verfol-

gung von Straftätern ärztlicher In-

formationen zu bedienen, genauso

nachvollziehbar und legitim, wie das

Interesse von Versicherungen, poten-

tielle oder tatsächliche Versiche-

rungsbetrüger zu überführen. Den-

noch ist der Arzt vor allem seinem

Patienten verpflichtet. Auch der

Straftäter hat ein Recht auf einen

guten und verschwiegenen Arzt, ein

Recht, das von unserer Rechtsord-

nung ausdrücklich anerkannt und

durch die Vorschrift des § 203 StGB

über die ärztliche Schweigepflicht

unter strafrechtlichen Schutz gestellt

wird.

Vor dem Hintergrund dieses

Rechtsguts der ärztlichen Schweige-

pflicht, dem Schutz der Geheimhal-

tungsinteressen des Patienten, mö-

gen diese billigenswert sein oder

nicht, wird deutlich, daß sich eine Of-

fenbarungsbefugnis des Arztes am

einfachsten und rechtlich unangreif-

barsten dann ergibt, wenn der Pati-

ent in die Geheimnisoffenbarung

einwilligt. Auch mündliche oder gar

schlüssige Patienteneinwilligungen

sind zulässig. Schon aus Beweisgrün-

den sollte in „kritischen Fällen“ al-

lerdings darauf geachtet werden, daß

die Einwilligung schriftlich erfolgt.

Wo immer möglich sollte der Arzt

bzw. der Krankenhausträger die Ein-

willigung des Patienten zur Erhe-

Im Zweifelsfall ist Anonymisierung

ein Gebot der Schweigepflicht! Bei

vollständiger Anonymisierung gibt es

keine Probleme mit der ärztlichen

Schweigepflicht oder mit Daten-

schutzregelungen.
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nissen geeignet ist, gesetzlich aner-

kannten Informationsbedürfnissen

gerecht zu werden.

Verhalten gegenüber
Krankenkassen und Behörden

Hinsichtlich der privaten Kranken-

kassen und privaten Versicherungen

gibt es keinerlei gesetzliche Offen-

barungs- und Sonderregelungen. Bei

der Weitergabe von Patientendaten

an private Versicherungsgesellschaften

ist daher äußerste Vorsicht geboten.

Die Weitergabe ist nur gestattet,

wenn und soweit der Patient einge-

willigt hat.

In der Praxis kommt es immer noch

vor, daß private Versicherungsgesell-

schaften sich an Ärzte mit der Bitte

um Übermittlung medizinischer Da-

ten wenden und hierbei auf eine ge-

nerelle Entbindung des Arztes von

der Schweigepflicht verweisen, die

der Patient bei Vertragsabschluß,

häufig sogar nur als Bestandteil der

allgemeinen Geschäftsbedingungen

(dem sogenannten Kleingedruckten)

erklärt haben soll. Diese formular-

mäßigen Erklärungen, durch die der

Versicherungsnehmer im Versiche-

rungsantrag oder im Versicherungs-

vertrag die behandelnden Ärzte für

eine Vielzahl von Fällen im vorhinein

von der Schweigepflicht entbindet,

sind in aller Regel unwirksam.

Der Arzt muß daher in allen Zwei-

felsfällen darauf bestehen, daß die

Versicherung - oder auch der Patient

unmittelbar - eine zeitnahe Erklä-

rung vorlegt, in der der Patient den

Arzt, bezogen auf den konkreten Fall,

von der Schweigepflicht entbindet.

Anders liegt der Fall bei den

gesetzlichen Krankenkassen. § 301

SGB V enthält einen Katalog von An-

gaben, die die zugelassenen Kran-

kenhäuser den Krankenkassen bei

Krankenhausbehandlungen maschi-

nenlesbar zu übermitteln haben. Zu

diesen Angaben gehören insbeson-

dere die Krankenversicherungsnum-

mer, Tag und Grund der Aufnahme

sowie die Aufnahmediagnose und

schließlich auch die Entlassungs-

diagnose, wobei die Diagnoseanga-

ben zu verschlüsseln sind. Arzt- und

Entlassungsbriefe gehören demnach

nicht zu den zu übermittelnden An-

gaben! 

Der Gesetzgeber ging davon aus,

daß die gesetzlichen Krankenkassen

die in § 301 SGB V genannten Daten

benötigen, um ihren gesetzlichen

Aufgaben nachkommen zu können.

Die Weitergabe dieser Daten an die

Krankenkassen verstößt damit kraft

ausdrücklicher gesetzlicher Gestat-

tung nicht gegen die ärztliche

Schweigepflicht. Da die Krankenkas-

sen mehr Informationen nicht benö-

tigen, ist auch der Arzt grundsätzlich

nicht befugt, mehr Informationen zur

Verfügung zu stellen.

Dies wurde in einem Beschluß

des Landessozialgerichts Rheinland-

Pfalz (Beschluß vom 11.9.1995 - L 5

EA K 21/95 -) nachdrücklich be-

stätigt. Diesem Verfahren lagen die

fast schon schikanösen Auskunftsbe-

gehren einer gesetzlichen Kranken-

kasse zugrunde. Diese Krankenkasse

hatte gleichsam routinemäßig mal

direkt bei dem leitenden Abteilungs-

arzt, mal über die Krankenhausver-

waltung Auskünfte mit medizini-

scher Begründung sowie die Heraus-

gabe von Untersuchungs- und Be-

handlungsunterlagen verlangt, um

die Notwendigkeit der Krankenhaus-

behandlung durch den medizini-

schen Dienst überprüfen zu lassen.

Der betroffene Arzt, der nicht nur

die Daten der ihm anvertrauten Pati-

enten schützen, sondern zugleich ver-

hindern wollte, daß die Behand-

lungskapazitäten seiner Abteilung

durch uferlose Auskunftsersuchen

lahmgelegt werden, wußte sich nicht

anders zu helfen, als der Kranken-

kasse dieses Verhalten durch ge-

richtliche Anordnung untersagen zu

lassen.

Das Landessozialgericht Rhein-

land-Pfalz gab in seinem Beschluß

TITELTHEMA

der Krankenkasse auf, Auskünfte

mit medizinischer Begründung aus-

schließlich in Fällen der Verlänge-

rung der stationären Verweildauer

gemäß § 301 Abs. 1 Nr. 3 SGB V ein-

zuholen. Das Landessozialgericht

wies ausdrücklich darauf hin, daß die

Krankenkasse mit diesen Auskünf-

ten nicht die Vorlage von Untersu-

chungs- und Behandlungsunterlagen

verlangen dürfe. Im übrigen müsse

sich die Krankenkasse auf die in

§ 301 SGB V aufgezählten Angaben

beschränken. Die Krankenkasse wur-

de zugleich darauf hingewiesen, daß

diese Angaben ohne weiteres von

der Krankenhausverwaltung ge-

macht werden könnten, ohne daß die

behandelnden Ärzte eingeschaltet

werden müßten.

Erst wenn die auf diesem Wege er-

halten Angaben oder schon bekannte

Krankheitsdaten im Einzelfall be-

rechtigte Zweifel an der Notwendig-

keit der Krankenhausbehandlung

rechtfertigen, kann die Kranken-

kasse Auskünfte mit medizinischer

Begründung sowie die Vorlage von

Untersuchungs- und Behandlungs-

unterlagen zur Überprüfung der Not-

wendigkeit der Krankenhausbehand-

lung durch den Medizinischen Dienst

verlangen. Die Krankenkasse muß

aber zunächst vom Medizinischen

Dienst prüfen lassen, ob solche Zwei-

fel angebracht sind oder nicht, bevor

sie sich an den leitenden Arzt des

Krankenhauses wendet.

Auch das Bundessozialgericht ließ

in seinem Urteil vom 15.11.1995

- 6 RKa 17/95 - (ArztR 1997, 37) aus-

drücklich offen, ob die gesetzliche

Verpflichtung der Krankenkasse zur

Überprüfung ihrer Leistungspflicht

dieser ein Recht gibt, vom Erbringer

der Leistung die Herausgabe der ein-

schlägigen Unterlagen an die Kran-

kenkasse zu verlangen, damit diese

ihrer Überprüfungspflicht nach-

kommen kann.

Gegenüber den gesetzlichen Kran-

kenkassen gilt daher das gleiche wie

gegenüber sonstigen Behörden, etwa
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fung des Krankenhausträgers ge-

genüber dem Chefarzt, etwa im Rah-

men einer prozentualen Kostener-

stattung, zu unterscheiden. Insoweit

ist bei der Übermittlung von Rech-

nungsdoppeln der liquidationsbe-

rechtigen Krankenhausärzte an die

Krankenhausverwaltung die ärzt-

liche Schweigepflicht zu wahren. Daß

die ärztliche Schweigepflicht auch

gegenüber der Krankenhausverwal-

tung gilt, wurde etwa vom Landesar-

beitsgericht Hamm mit Urteil vom

25.1.1990 - 17 Sa 269/89 - (ArztR 1992,

187 ff.) entschieden.

Sofern eine eindeutige Rechts-

grundlage für die Offenbarung von

Patientengeheimnissen nicht vor-

liegt, insbesondere bei Auskunftser-

suchen, die über die reine Mitteilung

von Abrechnungsdaten hinausgehen,

sollte der Arzt vorsichtig sein.Vor der

Offenbarung von Patientendaten

sollte er sich rückversichern. Gemäß

dem zu Anfang angesprochenen

Grundsatz, daß nicht das Schweigen,

sondern die Offenbarung rechtferti-

gungsbedürftig sind, sollte der Arzt

bei der betreffenden Stelle nachfra-

gen, auf welche Rechtsvorschrift sich

das Auskunftsersuchen überhaupt

stützt. Nur wenn die anfragende Stel-

le ihrer „Darlegungs- und Beweis-

last“ hinsichtlich der Berechtigung

Ihres Auskunftsersuchens nach-

kommt, besteht für den Arzt das Er-

fordernis der Geheimnisoffenba-

rung.

Befugnisse des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen

Auch der Medizinische Dienst der

Krankenkassen kann nicht ohne wei-

teres die Übersendung von Kranken-

unterlagen verlangen. Ohnehin müs-

sen zunächst die Krankenkassen, in

deren Auftrag der Medizinische

Dienst tätig wird, dem Medizinischen

Dienst die für die Beratung und  Be-

gutachtung erforderlichen Unterla-

gen vorlegen und Auskünfte erteilen.

Die Leistungserbringer, also Ärzte

und Krankenhäuser, sind nach § 276

Abs. 2 SGB V lediglich verpflichtet,

„Sozialdaten auf Anforderung des

medizinischen Dienstes unmittelbar

an diesen zu übermitteln, soweit dies

für die gutachterliche Stellungnah-

me und Prüfung erforderlich ist.“

Daß die Pflicht zur Übermittlung

dieser Sozialdaten keine Pflicht zur

Übersendung von Krankenunterla-

gen bedeutet, ergibt sich aus einem

Vergleich mit § 275 a Abs. 3 SGB V.

Dort ist für die Krankenhäuser, die

am Modellvorhaben zur Prüfung der

Notwendigkeit der Krankenhausbe-

handlung teilnehmen, ausdrücklich

geregelt, daß diese dem Medizini-

schen Dienst die für die Prüfung der

Notwendigkeit erforderlichen Unter-

lagen einschließlich der Krankenun-

terlagen zur Verfügung zu stellen und

die notwendigen Auskünfte zu ertei-

len haben.

Außerhalb dieses Modellvorha-

bens (§ 275 a SGB V) können sich die

Ärzte des Medizinischen Dienstes al-

lerdings Einsicht in die Krankenun-

terlagen vor Ort verschaffen. Ihnen

ist dazu im Gesetz das Recht einge-

räumt worden, zwischen 8.00 Uhr

und 18.00 Uhr die Räume der Kran-

kenhäuser zu betreten, um dort die

Krankenunterlagen einzusehen und,

soweit erforderlich, den Versicherten

untersuchen zu können (§ 276 Abs. 4

SGB V). Häufig dürfte schon der Hin-

weis, der Medizinische Dienst könne

gerne von seinem persönlichen Be-

suchs- und Einsichtnahmerecht Ge-

brauch machen, dessen Informati-

onsbedürfnis dämpfen.

Umgang mit Gerichten und Polizei

Mitunter kommt es noch vor, daß

Strafverfolgungsbehörden, d.h. die

Polizei oder die Staatsanwaltschaft

Ärzte zu Zwecken der Strafverfol-

gung um Informationen über Ihre
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Versorgungsämtern, Berufsgenossen-

schaften, Gesundheitsämtern oder

ähnlichen Institutionen.

Hinsichtlich der Offenbarung ge-

genüber Berufsgenossenschaften tref-

fen die Leitnummern 65 ff. des Ab-

kommens Ärzte/Berufsgenossenschaf-

ten eine restriktive Regelung. Der

Arzt ist zwar einerseits verpflichtet,

der Berufsgenossenschaft die für die

Abrechnung erforderlichen Patien-

tendaten zur Verfügung zu stellen.

Ob es erforderlich ist, die Kranken-

geschichte an die Berufsgenossen-

schaft zu übersenden, entscheidet

letztverbindlich aber der Arzt. Auch

hinsichtlich den Berufsgenossenschaf-

ten besteht daher eine Offenbarungs-

befugnis nur in dem Umfang, in dem

die Mitteilung von Patientendaten er-

forderlich und unabdingbar ist.

Eine Offenbarung von Patienten-

daten zur Rechnungs- und Pflege-

satzprüfung ist nur erlaubt, wenn die-

se Offenbarung nach Inhalt und Um-

fang erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang hat das

Bundesverfassungsgericht mit einem

Beschluß der zweiten Kammer des 1.

Senats vom 29.4.1996 - 1 BvR 1226/89 -

(ArztR 1997, 88) die Verfassungsbe-

schwerde zweier Chefärzte gegen ein

Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts nicht zur Entscheidung ange-

nommen. Das Bundesverwaltungs-

gericht (ArztR 1990, 81) hatte es als

rechtmäßig angesehen, daß dem

Landesrechnungshof zur Prüfung der

Frage, ob alle abrechnungsrelevan-

ten ambulanten Kontakte tatsächlich

abgerechnet worden seien, auch Pa-

tientenakten einer Psychiatrischen

Klinik zur Einsicht vorgelegt werden

mußten. Das Bundesverfassungsge-

richt hat in dieser Entscheidung kei-

nen Grundrechtsverstoß erkannt und

damit die Einsichtnahme des Rech-

nungshofes in Patientenakten, die

sich auf Vorschriften der Landes-

haushaltsordnung stützten, als ver-

fassungskonform gebilligt.

Von dieser Form der Rechnungs-

prüfung ist die Rechnungsüberprü-
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diger) Zeuge oder als Sachverstän-

diger. Sofern diesbezüglich nur die

geringste Unklarheit besteht, sollte

der Arzt bei seinem Patienten und

bei Gericht nachfragen. Da der Ge-

setzgeber davon ausgeht, daß der

Arzt über sein Zeugnisverweige-

rungsrecht und seine Schweige-

pflicht Bescheid weiß, wird der Arzt

hierüber nicht belehrt, Insbesondere

wird der Arzt nicht darauf hingewie-

sen, daß er sich durch eine Aussage

vor Gericht strafbar machen kann.

Umgekehrt ist der Arzt dann ver-

pflichtet, eine Aussage vor Gericht zu

machen, wenn sein Patient ihn wirk-

sam von der Schweigepflicht entbun-

den hat (§ 53 Abs. 2 StPO).

Anonymisierung - 
Ein Gebot der Schweigepflicht?

Die vorstehenden Darlegungen zur

ärztlichen Schweigepflicht lassen

sich für die ärztliche Praxis auf eini-

ge Grundaussagen konzentrieren:

• Die ärztliche Schweigepflicht ist

umfassend und dient ausschließ-

lich dem Schutz des Patienten.

• Die Offenbarung von Patientenge-

heimnissen bedarf der Rechtferti-

gung. Sofern der Patient nicht ein-

gewilligt hat, müssen ausdrück-

liche gesetzliche Vorschriften die

Offenbarung rechtfertigen.

• Sofern Zweifel an der Offenba-

rungsbefugnis bestehen, sollte die

Offenbarung verweigert, der An-

fragende um den Nachweis seines

Auskunftsrechts ersucht werden.

• Auch bei rechtmäßiger Offenba-

rung sollten nur die erforderli-

chen, d.h. so wenig Patientendaten

wie möglich offenbart werden.

• Wenn irgend möglich sollten Pati-

entendaten anonymisiert werden.

Durch die Anonymisierung wer-

den alle Konflikte mit der ärztli-
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Patienten ersuchen. Ohne ausdrück-

liche, aus Beweisgründen schriftliche

Einwilligung ihres Patienten sollten

Ärzte derartige Auskunftsersuchen

keinesfalls beantworten. Auch „Ei-

genermittlungen“ von Polizisten auf

der Station sollten unterbunden wer-

den. Sofern der Arzt gegen oder ohne

den Willen seines Patienten Aus-

künfte erteilt, macht er sich wegen

einer Verletzung des § 203 StGB straf-

bar. Dies gilt unabhängig davon, ob

der Patient als Straftäter verdächtigt

wird, oder ob der Patient als Opfer

einer Straftat in Betracht kommt.

Es gibt keinen allgemeinen Recht-

fertigungsgrund der „Anzeige straf-

barer Handlungen“. Auch schwerste

Straftaten müssen nicht angezeigt

werden, soweit sie abgeschlossen

sind und keine Wiederholungsgefahr

besteht. Eine Pflicht zur Anzeige-

erstattung besteht nur nach § 138

StGB für einige wenige, besonders

gravierende Straftaten, wenn diese

erst noch begangen werden sollen,

die Anzeige damit der Abwehr

zukünftiger Gefahren dient.

Die Schweigepflicht des Arztes

gegenüber Polizei und Staatsanwalt-

schaft setzt sich vor Gericht fort.

Ärztliche Behandlungsunterlagen

dürfen nur dann beschlagnahmt

werden, wenn gegen den Arzt ermit-

telt wird. Bei Ermittlungen gegen-

über Patienten ist es Staatsanwalt-

schaft und Gericht dagegen verbo-

ten, auf ärztliche Unterlagen zuzu-

greifen (§ 97 Abs. 1 Nr. 1 StPO).

Der Arzt hat ein Zeugnisverwei-

gerungsrecht. Er muß von diesem

Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch

machen, wenn der Patient ihn nicht

von seiner Schweigepflicht entbunden

hat. Da der Patient die Entbindung

des Arztes von der Schweigepflicht

jederzeit widerrufen kann, muß der

Arzt sich vergewissern, ob seine An-

gaben noch vom Willen des Patienten

gedeckt sind.

Der Arzt muß ebenfalls aufklären,

in welcher Rolle er überhaupt Anga-

ben machen soll, ob als (sachverstän-
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chen Schweigepflicht und dem

Datenschutz von vornherein ver-

mieden.

Die ärztliche Schweigepflicht darf -

richtig verstanden - nicht zu einer

gegenseitigen Blockade von Ärzten,

Krankenhaus und Krankenkassen

führen. Dies noch einmal herauszu-

stellen ist wichtig, weil der Kranken-

hausträger für die wirtschaftliche

Führung seines Betriebes und für die

Abrechnung der im Krankenhaus

erbrachten Leistungen auf Patien-

tendaten angewiesen ist. Offenba-

rungen gegenüber dem Kranken-

haus, die zu Abrechnungszwecken

unabdingbar sind, bleiben selbstver-

ständlich zulässig. Erinnert sei noch

einmal an die den Krankenkassen

gemäß § 301 SGB V zu übermittelten

Angaben, zu denen auch die Daten

über die Dauer der Krankenhaus-

behandlung sowie verschlüsselte

Diagnosen gehören. Die in den Pfle-

gesatzverhandlungen vorzulegenden

Leistungsaufstellungen haben dar-

über hinaus bekanntlich ICD-ver-

schlüsselte abteilungsbezogene Dia-

gnosestatistiken und ICPM-ver-

schlüsselte abteilungsbezogene Ope-

rationsstatistiken zu enthalten.

Der Arzt muß im Rahmen seines

Arbeitsvertrages an der Erhebung

und Übermittlung der notwendigen

Angaben mitwirken. Dennoch sollten

die subjektiven Interessen und Be-

findlichkeiten des Patienten nie aus

dem Blick verloren werden, um un-

angenehme Folgen, einen Vertrau-

ensverlust auf seitens des Patienten,

Strafverfahren usw. zu vermeiden.

ArztR

Die Erstveröffentlichung dieses Beitrags erfolg-

te in der Zeitschrift „Der Chirurg BDC“ 4/98.
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